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1. Hochschulaufgaben und Dienstaufgaben des Lehrpersonals mit ausdrück-
lichem Bezug zum Handlungsfeld Internationalisierung und potenzieller 
Relevanz im Kontext der Dozentenmobilität 

 

§ 3 NHG1 Aufgaben der Hochschulen 
(1) 1Aufgaben der Hochschulen sind 
[…] 
5. die Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Hochschulbereich und 

des Austauschs zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Belange ausländischer Studierender, 

 
§ 4 NHG Zusammenwirken 
[…] 
(2) 1Die Hochschulen wirken im besonderen öffentlichen und gemeinsamen Inte-
resse auch außerhalb der Landeshochschulkonferenz zusammen, um insbesondere 
die gegenseitige Abstimmung sowie die Nutzung von Lehrangeboten, Personal, 
Sachmitteln und der vorhandenen Infrastruktur für Forschung und Lehre zu verbes-
sern und ihre Aufgabe nach § 3 Abs. 2 zu erfüllen. 2Sie streben dabei insbesondere 
die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre durch gemeinsame Einrichtungen 
nach § 36a, gemeinsame Forschungsprojekte, die Mitnutzung von Einrichtungen 
und Geräten und die Einrichtung gemeinsamer Studiengänge oder anderer Studien-
formate an. 3Im Rahmen des Zusammenwirkens erbringen die Hochschulen Leis-
tungen in der Regel unentgeltlich. 4Das Nähere über das Zusammenwirken regeln 
die Hochschulen durch eine langfristige öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Verwal-
tungsvereinbarung). 5Die Hochschulen dürfen von ihren Mitgliedern und Angehöri-
gen die für das Zusammenwirken nach Satz 1 erforderlichen und in einer Ordnung 
bestimmten personenbezogenen Daten einschließlich besonderer Kategorien per-
sonenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundver-
ordnung verarbeiten. 6Auf das Zusammenwirken von Hochschulen mit staatlichen 
und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen sind die Sätze 1 
bis 5 entsprechend anzuwenden. 
 
§ 6 NHG Studiengänge und ihre Akkreditierung; Regelstudienzeit; Studienbe-
ratung 
[…] 
(4) 1Die Hochschulen unterstützen die Studierenden beim Erwerb einer internatio-
nalen Qualifikation insbesondere durch Integration und Vermittlung von Studienzei-
ten im Ausland. 2Im Ausland erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden als 
Studien- und Prüfungsleistungen nach Maßgabe eines von den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union allgemein anerkannten Bewertungssystems in inhaltlich ver-
gleichbaren Studiengängen anerkannt. 3Für Absolventinnen und Absolventen eines 
Hochschulstudiums sind zur Vermittlung weiterer wissenschaftlicher oder beruflicher 
Qualifikationen oder zur Vertiefung eines Studiums postgraduale Studiengänge an-
zubieten; postgraduale Studiengänge an Universitäten und gleichgestellten Hoch-
schulen können auch der Heranbildung des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses dienen. 4Postgraduale Studiengänge, die zu einem Mastergrad füh-
ren, dauern höchstens zwei Jahre; Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Lehre im Kontext der Internationalisierung 
Stand: 14.10.2024 
 

4 
 

[…] 
 
§ 7 NHG Prüfungen und Leistungspunktsystem; staatliche Anerkennungen; 
Studienorientierungsverfahren 
[…] 
(3) 1Hochschulprüfungen werden auf der Grundlage von Prüfungsordnungen abge-
legt. 2Prüfungsordnungen sind so zu gestalten, dass 
3. die Gleichwertigkeit einander entsprechender Prüfungen und 
4. die Anerkennung von 
a) an anderen Hochschulen im In- und Ausland erbrachten Studien- und Prüfungs-

leistungen und 
b) beruflich erworbenen Kompetenzen 

nach Maßgabe der Gleichwertigkeit 
gewährleistet ist. 3In den Prüfungsordnungen ist vorzusehen, dass Studien- und Prü-
fungsleistungen, die an einer Hochschule eines Vertragsstaates des Übereinkom-
mens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der euro-
päischen Region vom 11. April 1997 (BGBl. 2007 II S. 712) erbracht wurden, aner-
kannt werden, wenn keine wesentlichen Unterschiede zu den an der Hochschule zu 
erbringenden entsprechenden Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 4Prü-
fungsordnungen sollen insbesondere Regelungen über die Verleihung und Führung 
von Graden und Titeln, die Regelstudienzeit, den Freiversuch, die Befugnis zur Ab-
nahme von Prüfungen, die Bewertung von Prüfungsleistungen und die Einstufungs-
prüfung enthalten. 5Prüfungsordnungen müssen die besonderen Belange von Stu-
dierenden mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen zur Wahrung ihrer 
Chancengleichheit berücksichtigen. 
[…] 
 
§ 8 NHG Inländische Grade 
[…] 
(2) 1Für berufsqualifizierende Abschlüsse in künstlerischen Studiengängen oder in 
Studiengängen, die in Kooperation mit einer ausländischen Hochschule durchge-
führt werden, können die Hochschulen andere als die in Absatz 1 genannten Grade 
verleihen. 2In Studiengängen, die in Kooperation mit einer ausländischen Hoch-
schule durchgeführt werden, können diese anderen Grade auch zusätzlich verliehen 
werden. 
 
§ 13 NHG Langzeitstudiengebühren, sonstige Gebühren und Entgelte 
[…] 
(3) 1Die Hochschulen in staatlicher Verantwortung können für das Studium in berufs-
begleitenden Studiengängen Gebühren oder Entgelte erheben. 2Gleiches gilt für die 
Inanspruchnahme von Angeboten internationaler Kooperationsstudiengänge, in de-
ren Rahmen mehrere Hochschulen einen gemeinsamen Studiengang einrichten und 
einen gemeinsamen Hochschulgrad vergeben oder mehrere Studiengänge curricu-
lar aufeinander abstimmen und den Erwerb mehrerer Hochschulgrade ermöglichen. 
3Für die Inanspruchnahme anderer als der in den Sätzen 1 und 2 sowie in § 12 Abs. 
2 Sätze 1 und 2 bezeichneten Studienangebote sind die Hochschulen in staatlicher 
Verantwortung zur Erhebung von Gebühren oder Entgelten verpflichtet; hiervon aus-
genommen sind Studienangebote zur Heranbildung des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Nachwuchses. 4Die Gebühren oder Entgelte sind nach dem Aufwand 
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der Hochschulen zu bemessen und sollen diesen decken. 5Zum Aufwand gehören 
auch die Kosten für die Konzeption, Einführung, Durchführung und Aktualisierung 
von Studienangeboten. 6In den Fällen der Sätze 1 und 2, bei einem staatlichen Inte-
resse sowie bei der Markteinführung von Studienangeboten können die Hochschu-
len abweichend von den Sätzen 4 und 5 auch nicht kostendeckende Gebühren oder 
Entgelte erheben. 
[…] 
 
§ 64c NHG Vereinbarungen über die Durchführung von Hochschulausbildun-
gen 
1Einrichtungen, die keine Niederlassungen nach § 64b sind, dürfen aufgrund einer 
Vereinbarung mit einer ausländischen Hochschule Hochschulausbildungen nur 
durchführen, wenn 
1. die ausländische Hochschule nach dem Recht des Herkunftsstaates staatlich 

oder staatlich anerkannt ist, 
2. die Qualität des Studienangebots nach den im Herkunftsstaat der ausländischen 

Hochschule geltenden Regelungen gesichert ist und 
3. das Studienangebot der die Hochschulausbildung durchführenden Einrichtung 

unter Mitwirkung einer inländischen Akkreditierungseinrichtung akkreditiert ist. 
2Das Studienangebot ist dem Fachministerium sechs Monate vor Betriebsaufnahme 
anzuzeigen. 3Dabei ist nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt 
sind. 4§ 10 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass neben der den Grad verleihenden 
ausländischen Hochschule auch die Einrichtung anzugeben ist, an der die Hoch-
schulausbildung durchgeführt worden ist. 5Für die Ausweitung oder wesentliche Än-
derung des Studienangebots nach Betriebsaufnahme gelten die Sätze 2 und 3 ent-
sprechend. 
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2. Berücksichtigung(sfähigkeit) von Lehre im Ausland im Rahmen der Lehr-
verpflichtung 

 

§ 21a NHG Verlängerung von Beamtenverhältnissen auf Zeit 
(1) 1Wird hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal in einem 
Beamtenverhältnis auf Zeit beschäftigt, ist, soweit dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen, das Beamtenverhältnis auf Antrag zu verlängern, wenn die Beamtin oder 
der Beamte während des Beamtenverhältnisses 
[…] 
2. für eine wissenschaftliche Tätigkeit oder eine außerhalb des Hochschulbereichs 

oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche oder berufliche Aus-, Fort- 
oder Weiterbildung beurlaubt war, 

[…] 
 
§ 11 LVVO2 Erfüllung der Lehrverpflichtung  
[…] 
(3) 1Wenn das Lehrangebot sichergestellt ist und dienstliche Gründe nicht entgegen-
stehen, kann das Dekanat auf Antrag zulassen, dass 
[…] 
3. eine Lehrperson im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung ihre Lehrverpflich-

tung an einer anderen Hochschule erfüllt. 
2In diesen Fällen soll die Lehrtätigkeit der Lehrperson die Hälfte der Regellehrver-
pflichtung nicht unterschreiten. 3Wird die Lehrverpflichtung im Rahmen eines Zeit-
kontos erfüllt, so verfallen am Ende des Semesters bei Lehrpersonen an Universitä-
ten und gleichgestellten Hochschulen die Lehrveranstaltungsstunden eines Gutha-
bens auf dem Zeitkonto, die die Regellehrverpflichtung übersteigen, und bei Lehr-
personen an Fachhochschulen die Lehrveranstaltungsstunden, die das Zweifache 
der Regellehrverpflichtung übersteigen (Kappungsgrenze). 4Ein Fehlbetrag darf am 
Ende des Semesters nicht höher sein als die Regellehrverpflichtung. 
 
§ 16 LVVO Ermäßigung und Freistellung für Aufgaben außerhalb der Hoch-
schule 
Nimmt eine Lehrperson außerhalb der Hochschule Aufgaben wahr, die im Interesse 
des Landes, der Stiftung, die nach § 55 NHG Trägerin der Hochschule ist, oder der 
Hochschule liegen und die die Ausübung der Lehrtätigkeit ganz oder teilweise aus-
schließen, so kann das Präsidium der Hochschule auf Antrag der Lehrperson oder 
auf Vorschlag des Fachministeriums die Lehrverpflichtung ermäßigen oder die Lehr-
person von der Lehrverpflichtung freistellen. 
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3. Potenzielle Anknüpfungspunkte im Nebentätigkeitsrecht 
 

Hinweis: Lehre außerhalb der eigenen Hochschule gehört regelmäßig nicht zum 
Hauptamt, sondern wird im Rahmen einer Nebentätigkeit wahrgenommen. Das gilt 
auch für die Lehre an ausländischen Hochschulen. Der normative Rahmen für Ne-
bentätigkeiten ergibt sich aus dem Beamten- und Nebentätigkeitsrecht des jeweili-
gen Landes. Einschlägige Regelungen finden sich gelegentlich im Hochschulgesetz, 
typischerweise im Beamtengesetz, in der (allgemeinen) Nebentätigkeitsverordnung 
und meist in einer speziellen Nebentätigkeitsverordnung für den Hochschulbereich. 
In diesen Vorschriften wird das Thema der Lehre im Ausland allerdings kaum oder 
gar nicht explizit angesprochen. 
Im Folgenden werden daher die Normen aus den vorgenannten Regelungen (in Nie-
dersachsen: NHG, NBG, NNVO und HNtVO) aufgeführt, die (auch) für die Lehre im 
Ausland potenziell von Bedeutung sein können. 
 
§ 13 NHG Langzeitstudiengebühren, sonstige Gebühren und Entgelte 
[…] 
(6) 1Für die Nutzung von Hochschuleinrichtungen durch Personen, die nicht Mitglie-
der oder Angehörige der Hochschule sind, und für Angebote des allgemeinen Hoch-
schulsports können die Hochschulen in staatlicher Verantwortung Gebühren oder 
Entgelte erheben. 2Entsprechendes gilt, wenn Mitglieder oder Angehörige der Hoch-
schulen die Einrichtungen für außerhochschulische Zwecke nutzen. 3Nutzungsent-
gelte aus Nebentätigkeiten bleiben hiervon unberührt. 
[…] 
 
§ 23 NHG Nebentätigkeiten 
(1) 1Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Hochschulbereichs durch Verordnung von den §§ 70 bis 79 NBG abweichende 
Regelungen für die Nebentätigkeiten des künstlerischen und wissenschaftlichen 
Personals zu treffen. 2Die Verordnung kann insbesondere Regelungen treffen 
1. zur Abgrenzung von Haupt- und Nebenamt, 
2. zu Reichweite und Ausnahmen von der Anzeigepflicht und zur zeitlichen Bemes-

sung von Nebentätigkeiten, 
3. zu Umfang und Befreiung von der Pflicht zur Ablieferung von Vergütungen aus 

Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst, 
4. zur Ausführung des § 74 Abs. 2 NBG im Rahmen der in § 78 Sätze 1 und 2 Nr. 4 

NBG erteilten Ermächtigung und 
5. zum Abrechnungsverfahren. 
(2) 1Der Anzeigepflicht nach § 40 Satz 1 BeamtStG unterliegt nicht eine schriftstel-
lerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit sowie eine Gut-
achtertätigkeit von Professorinnen und Professoren sowie von Juniorprofessorinnen 
und Juniorprofessoren. 2Für Nebentätigkeiten dieser Beamtinnen und Beamten fin-
den § 73 Abs. 1 Satz 3 und § 75 Satz 3 NBG keine Anwendung. 
 
§ 1 NBG3 Geltungsbereich  
Dieses Gesetz gilt ergänzend zum Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) für die Beam-
tinnen und Beamten 
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1. des Landes (Landesbeamtinnen und Landesbeamte), 
2. der Gemeinden und Gemeindeverbände (Kommunalbeamtinnen und Kommu-

nalbeamte) sowie 
3. der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal-

ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (Körperschaftsbeamtinnen und Kör-
perschaftsbeamte). 

 
§ 70 NBG Nebentätigkeit 
(1) Nebentätigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamtes oder eine Nebenbe-
schäftigung. 
(2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehörender Kreis von Aufgaben, der 
aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrgenom-
men wird. 
(3) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehörende Tä-
tigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes. 
(4) 1Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie 
einer unentgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines 
Angehörigen. 2Die Übernahme eines öffentlichen Ehrenamtes ist vorher schriftlich 
mitzuteilen. 
 
§ 71 NBG Pflicht zur Übernahme einer Nebentätigkeit 
Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf schriftliches Verlangen 
1. eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst, 
2. eine Nebentätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem 

sonstigen Organ einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in einer ande-
ren Rechtsform betriebenen Unternehmens, wenn dies im öffentlichen Interesse 
liegt, 

zu übernehmen und fortzuführen, soweit diese Tätigkeit ihrer Vorbildung oder Be-
rufsausbildung entspricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. 
 
§ 72 NBG Anzeigefreie Nebentätigkeiten 
(1) Der Anzeigepflicht nach § 40 Satz 1 BeamtStG unterliegen nicht 
1. Nebentätigkeiten, zu deren Übernahme die Beamtin oder der Beamte nach § 71 

verpflichtet ist, 
2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder des Beamten 

unterliegenden Vermögens, 
3. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufs-

verbänden oder in Organen von Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und 
Beamten und 

4. unentgeltliche Nebentätigkeiten, ausgenommen 
a) die Wahrnehmung eines nicht unter Nummer 1 fallenden Nebenamtes, 
b) die Übernahme einer Testamentsvollstreckung oder einer in § 70 Abs. 4 

nicht genannten Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft, 
c) eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit oder die Mitarbeit bei einer die-

ser Tätigkeiten, 
d) die Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem 

ähnlichen Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossenschaft. 
(2) Die Beamtin oder der Beamte hat auf Verlangen im Einzelfall schriftlich über eine 
ausgeübte anzeigefreie Nebentätigkeit Auskunft zu erteilen, wenn Anhaltspunkte 
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dafür vorliegen, dass durch die Ausübung der Nebentätigkeit dienstliche Interessen 
beeinträchtigt werden. 
 
§ 73 NBG Verbot einer Nebentätigkeit 
(1) 1Eine Nebentätigkeit ist zu untersagen, soweit sie geeignet ist, dienstliche Inte-
ressen zu beeinträchtigen. 2Ein Untersagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die 
Nebentätigkeit 
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft so stark in Anspruch nimmt, dass die ord-

nungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann, 
2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflich-

ten bringen kann, 
3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder 

der Beamte angehört, tätig wird oder tätig werden kann, 
4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten bei der 

dienstlichen Tätigkeit beeinflussen kann, 
5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit 

führen kann oder 
6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 
3Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 liegt in der Regel vor, wenn die zeitliche Be-
anspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten acht Stunden in der Woche 
überschreitet. 
(2) Die Nebentätigkeit kann untersagt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte 
die ihr oder ihm im Zusammenhang mit ihrer Übernahme oder Ausübung obliegen-
den Anzeige-, Nachweis-, Auskunfts- oder sonstigen Mitwirkungspflichten verletzt 
hat. 
 
§ 74 NBG Ausübung von Nebentätigkeiten 
(1) 1Eine Nebentätigkeit darf nur außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden, es sei 
denn, dass sie auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der oder des Dienstvor-
gesetzten übernommen wurde oder ein dienstliches Interesse an der Übernahme 
der Nebentätigkeit durch die Beamtin oder den Beamten anerkannt worden ist. 2Aus-
nahmen dürfen nur zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegen-
stehen und die versäumte Arbeitszeit vor- oder nachgeleistet wird. 
(2) 1Bei der Ausübung von Nebentätigkeiten dürfen Einrichtungen, Personal oder 
Material des Dienstherrn nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissenschaftli-
chen Interesses mit Genehmigung und gegen Entrichtung eines angemessenen Ent-
gelts in Anspruch genommen werden. 2Das Entgelt ist nach den dem Dienstherrn 
entstehenden Kosten zu bemessen und muss den besonderen Vorteil berücksichti-
gen, der der Beamtin oder dem Beamten durch die Inanspruchnahme entsteht. 3Bei 
unentgeltlich ausgeübter Nebentätigkeit kann auf ein Entgelt verzichtet werden. 
 
§ 78 NBG Verordnungsermächtigung 
1Die Landesregierung trifft die zur Ausführung der §§ 70 bis 77 erforderlichen Rege-
lungen über die Nebentätigkeit der Beamtinnen und Beamten durch Verordnung. 
2Insbesondere kann bestimmt werden, 
1. welche Tätigkeiten als Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst im Sinne der in 

Satz 1 genannten Vorschriften anzusehen sind, 
2. welche ehrenamtlichen Tätigkeiten öffentliche Ehrenämter im Sinne des § 70 

Abs. 4 sind, 
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3. ob und inwieweit eine im öffentlichen Dienst ausgeübte oder auf Verlangen, Vor-
schlag oder Veranlassung der oder des Dienstvorgesetzten übernommene Ne-
bentätigkeit vergütet wird oder eine erhaltene Vergütung für eine solche Neben-
tätigkeit abzuliefern ist, 

4. unter welchen Voraussetzungen die Beamtin oder der Beamte bei der Ausübung 
einer Nebentätigkeit Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn in 
Anspruch nehmen darf, in welcher Höhe hierfür ein Entgelt an den Dienstherrn 
zu entrichten ist, wobei das Entgelt pauschaliert und in einem Vomhundertsatz 
des aus der Nebentätigkeit erzielten Bruttoeinkommens festgelegt werden kann, 
und unter welchen Voraussetzungen ein Entgelt ausnahmsweise nicht entrichtet 
werden muss, 

5. dass die Beamtin oder der Beamte verpflichtet werden kann, der oder dem 
Dienstvorgesetzten die zugeflossenen Entgelte und geldwerten Vorteile aus den 
im öffentlichen Dienst ausgeübten oder auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlas-
sung der oder des Dienstvorgesetzten übernommenen Nebentätigkeiten anzu-
geben. 

 
§ 128 NBG Übergangsregelung für angezeigte oder genehmigte Nebentätigkei-
ten 
Eine Nebentätigkeit, die nach dem am 31. März 2009 geltenden Nebentätigkeits-
recht angezeigt oder genehmigt wurde, gilt als nach § 40 Satz 1 BeamtStG ange-
zeigt. 
 
§ 1 NNVO4 Geltungsbereich 
1Diese Verordnung gilt für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten, die Kommu-
nalbeamtinnen und Kommunalbeamten sowie die Körperschaftsbeamtinnen und 
Körperschaftsbeamten (§ 1 des Niedersächsischen Beamtengesetzes – NBG). 2Die 
Hochschulnebentätigkeitsverordnung und die Hochschulnutzungsentgeltverord-
nung Medizin bleiben unberührt. 
 
§ 4 NNVO Zulässigkeit von Gutachtertätigkeit 
1Die Beamtin oder der Beamte darf Gutachten im Rahmen einer Nebentätigkeit in 
Angelegenheiten, die zum Zuständigkeitsbereich ihrer oder seiner Behörde oder 
Einrichtung gehören, nur erstatten, wenn 
1. die Erstattung des Gutachtens nicht zu ihren oder seinen dienstlichen Aufgaben 

gehört, 
2. sich aus dem Auftrag eindeutig ergibt, dass die Erstattung des Gutachtens durch 

sie oder ihn als Privatperson erbeten wird, und 
3. die Gutachtertätigkeit selbständig wahrgenommen wird. 
2Eine Gutachtertätigkeit wird selbständig wahrgenommen, wenn die Beamtin oder 
der Beamte das Gutachten in wesentlichen Teilen selbst erarbeitet und die Verant-
wortung für das Gutachten durch Unterzeichnung übernimmt. 3Erarbeitet eine Be-
amtin oder ein Beamter gemeinsam mit anderen Personen ein Gutachten, so gelten 
die Sätze 1 und 2 für den von ihr oder ihm beigetragenen Teil. 
 
§ 5 NNVO Vorzeitige Übernahme einer Nebentätigkeit 
1Eine vorzeitige Übernahme der Nebentätigkeit vor Ablauf der Wartefrist nach § 75 
Satz 2 Halbsatz 2 NBG gilt mit der Anzeige als zugelassen, wenn die Vergütung den 
Wert von 300 Euro nicht übersteigt. 2Eine vorzeitige Übernahme soll zugelassen 
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werden, wenn die Einhaltung der Wartefrist für die Beamtin oder den Beamten eine 
besondere Härte darstellt oder aus nicht von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen 
nicht möglich ist. 
 
§ 6 NNVO Frist zur Abwicklung untersagter Nebentätigkeiten 
Wird eine Nebentätigkeit nach ihrer Übernahme nach § 73 Abs. 2 NBG untersagt, 
so soll der Beamtin oder dem Beamten eine angemessene Frist zur Abwicklung der 
Nebentätigkeit eingeräumt werden, soweit dienstliche Interessen nicht entgegenste-
hen. 
 
§ 7 NNVO Begriff der Nebentätigkeitsvergütung 
(1) Vergütung für eine Nebentätigkeit ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten 
Vorteilen, auch wenn darauf ein Rechtsanspruch nicht besteht. 
(2) 1Als Vergütung gelten nicht 
1. der Ersatz von Reisekosten bis zur Höhe der nach den Bestimmungen des Lan-

des zu gewährenden reisekostenrechtlichen Entschädigungen, 
2. der Ersatz sonstiger barer Auslagen, wenn keine Pauschalierung vorgenommen 

wird, und 
3. die vereinnahmte Umsatzsteuer, soweit sie an ein Finanzamt abzuführen ist. 
2Der Ersatz von Reisekosten in der in Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Höhe gilt auch dann 
nicht als Vergütung, wenn er ganz oder teilweise mit der Vergütung abgegolten wird. 
(3) Pauschalierte Aufwandsentschädigungen sind als Vergütung anzusehen. 
 
§ 8 NNVO Zulässigkeit der Vergütung für Nebentätigkeiten im öffentlichen 
Dienst 
1Für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst darf eine Vergütung vom Land, von 
einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder von anderen der Aufsicht des Lan-
des unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts nur gewährt wer-
den, wenn 
1. die Beamtin oder der Beamte einen Rechtsanspruch auf Vergütung hat, 
2. der Beamtin oder dem Beamten die unentgeltliche Ausübung der Nebentätigkeit 

nicht zugemutet werden kann, 
3. in anderer Weise eine geeignete Arbeitskraft ohne erheblichen Mehraufwand 

nicht gewonnen werden kann, 
4. die Beamtin oder der Beamte eine Lehr-, Unterrichts-, Vortrags- oder Prüfungs-

tätigkeit ausübt oder 
5. die Beamtin oder der Beamte eine Gutachter- oder Sachverständigentätigkeit 

für ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft wahrnimmt. 
2Eine Vergütung darf nicht gewährt werden, soweit zur Ausübung der Nebentätigkeit 
eine Entlastung im Hauptamt erfolgt. 
 
§ 9 NNVO Ablieferung von Nebentätigkeitsvergütungen 
(1) 1Erhält eine Beamtin oder ein Beamter Vergütungen für eine oder mehrere Ne-
bentätigkeiten, die im öffentlichen Dienst oder auf Verlangen, Vorschlag oder Veran-
lassung der oder des Dienstvorgesetzten ausgeübt werden, so sind die Vergütungen 
an den Dienstherrn insoweit abzuliefern, als sie für die in einem Kalenderjahr aus-
geübten Tätigkeiten die Höchstbeträge nach den Absätzen 2 oder 3 übersteigen. 2Ist 
eine Beamtin oder ein Beamter für die Wahrnehmung einer Nebentätigkeit im 
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Hauptamt entlastet, so ist eine von dritter Seite gewährte Vergütung in voller Höhe 
an den Dienstherrn abzuliefern. 
(2) 1Die Höchstbeträge für die in einem Kalenderjahr ausgeübten Nebentätigkeiten 
sind: 
bei Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen 
A 2 bis A 8  4 100 Euro, 
A 9 bis A 12  4 700 Euro, 
A 13 bis A 16, C 1 bis C 4, W 1 bis W 3, B 1 bis B 4, R 1 bis R  4 5 400 Euro, 
ab B 5/R 5  6 200 Euro. 
2Maßgebend ist die Besoldungsgruppe am Ende des Kalenderjahres. 3Bei teilzeitbe-
schäftigten Beamtinnen oder Beamten gilt der Höchstbetrag ungeachtet der Arbeits-
zeitermäßigung. 
(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 ist der Höchstbetrag 
1. für die Erstattung ärztlicher, zahnärztlicher oder tierärztlicher Gutachten, soweit 

es sich nicht um Tätigkeiten nach § 8 Satz 1 Nr. 5 handelt, 6 100 Euro, 
2. für ärztliche, zahnärztliche oder tierärztliche Tätigkeiten, für die nach den Ge-

bührenordnungen Gebühren zu zahlen sind, 24 500 Euro und 
3. bei den Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten der Kom-

munen das Eineinhalbfache des sich aus Absatz 2 Satz 1 ergebenden Betrages. 
(4) 1Zur Ermittlung des abzuliefernden Betrages sind von den erhaltenen Vergütun-
gen die im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit nachweislich entstandenen Auf-
wendungen abzusetzen für 
1. Fahrten sowie Verpflegung und Unterkunft jeweils bis zu der reisekostenrecht-

lich erstattungsfähigen Höhe, 
2. die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn 

und 
3. sonstige Hilfeleistungen Dritter und selbst beschafftes Material. 
2Die Beamtin oder der Beamte darf nur solche Aufwendungen absetzen, für die sie 
oder er keinen Auslagenersatz erhalten hat. 
(5) Der Ablieferung unterliegen nicht Vergütungen für 
1. eine Tätigkeit, die während eines Urlaubs ohne Dienstbezüge ausgeübt wird, 
2. die Tätigkeit von Ärztinnen und Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten und Tier-

ärztinnen und Tierärzten als gerichtliche oder staatsanwaltschaftliche Sachver-
ständige und 

3. eine Lehr-, Unterrichts-, Vortrags- oder Prüfungstätigkeit nach § 8 Satz 1 Nr. 4. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für Vergütungen für Nebentätigkeiten, die eine 
Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter sowie eine frühere Beamtin oder 
ein früherer Beamter vor Beendigung des Beamtenverhältnisses ausgeübt hat. 
 
§ 1 HNtVO5 Geltungsbereich  
(1) Diese Verordnung gilt für das beamtete wissenschaftliche oder künstlerische Per-
sonal nach § 21 Abs. 1 NHG sowie die wissenschaftlich oder künstlerisch tätigen 
Beamtinnen und Beamten, die in ihrem bisherigen Dienstverhältnis verblieben sind 
und nicht nach § 148 NHG in der bis zum 30. April 1989 geltenden Fassung in ein 
anderes Amt übernommen wurden. 
(2) Für entpflichtete Professorinnen und Professoren gelten die §§ 11 bis 15 ent-
sprechend. 
 
§ 2 HNtVO Abgrenzung von Hauptamt und Nebentätigkeit 
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(1) Das Hauptamt des zur selbständigen Forschung berechtigten Personals im 
Sinne von § 1 Abs. 1 umfasst im Rahmen ihres jeweiligen Fachs die Erstellung von 
Gutachten einschließlich der hierfür erforderlichen Untersuchungen 
1. in Berufungsverfahren im Sinne von § 26 NHG gegenüber anderen Hochschu-

len und obersten Dienstbehörden, 
2. für die jeweilige Hochschule und das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, 
3. aufgrund von Aufträgen, zu deren Erstattung sich die Hochschule verpflichtet 

hat, 
4. die die Hochschule aufgrund von Rechtsvorschriften zu erstatten hat. 
(2) Die Veröffentlichung eigener Forschungsergebnisse gehört für Bedienstete nach 
Absatz 1 bis zur Fertigstellung des Manuskripts zum Hauptamt, danach zur Neben-
tätigkeit. 
(3) 1Ist bei der Erteilung eines Auftrages zur Übernahme einer wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Tätigkeit oder eines Befundberichts nicht eindeutig zu erkennen, 
ob der Auftrag der Hochschule erteilt und damit dem Hauptamt der Bediensteten 
oder des Bediensteten zuzuordnen ist oder ob er eine Nebentätigkeit betrifft, so gilt 
im Zweifel der Auftrag als an die Hochschule gerichtet. 2§ 4 der Niedersächsischen 
Nebentätigkeitsverordnung (NNVO) gilt entsprechend. 
 
§ 3 HNtVO Anzeige von Nebentätigkeiten 
1Nebentätigkeiten sind der Präsidentin oder dem Präsidenten über die Fakultät im 
Voraus anzuzeigen, soweit die Anzeigepflicht nicht nach § 72 des Niedersächsi-
schen Beamtengesetzes (NBG) oder § 23 Abs. 2 NHG entfällt. 2Das Verfahren für 
anzeigepflichtige Nebentätigkeiten richtet sich nach § 75 NBG. 
 
§ 4 HNtVO Verbot von Nebentätigkeiten 
(1) Eine Nebentätigkeit ist unter den Voraussetzungen des § 73 Abs. 1 Satz 1 und 2 
NBG ganz oder teilweise zu untersagen. 
(2) Die Nebentätigkeit kann gemäß § 73 Abs. 2 NBG untersagt werden, wenn Per-
sonal nach § 1 Abs. 1 die ihm im Zusammenhang mit ihrer Übernahme oder Aus-
übung obliegenden Anzeige-, Nachweis-, Auskunfts- oder sonstigen Mitwirkungs-
pflichten nach § 3 verletzt hat. 
 
§ 5 HNtVO Vergütung von Nebentätigkeiten 
1Für die Ausübung einer nebenamtlichen oder -beruflichen richterlichen Tätigkeit 
darf eine Vergütung im Sinne von § 7 NNVO gewährt werden. 2Die Zulässigkeit der 
Vergütung von Nebentätigkeiten richtet sich im Übrigen nach § 8 NNVO. 
 
§ 6 HNtVO Zeitliche Bemessung der Nebentätigkeit 
(1) Für die Bemessung des Höchstumfangs von Nebentätigkeiten nach § 73 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 NBG sind bei einer Lehrtätigkeit für eine Lehrveranstaltungsstunde in 
der Regel zwei Zeitstunden anzusetzen. 
(2) Eine Tätigkeit nach § 31 Abs. 4 NHG wird bei der Bemessung des Höchstum-
fangs nicht berücksichtigt. 

 
 

1 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung vom 26. Februar 2007, Nds. GVBl. S. 69; 
zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 14. Dezember 2023, Nds. GVBl. S. 320.  
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2 Verordnung über die Lehrverpflichtung an Hochschulen (Lehrverpflichtungsverordnung – LVVO) vom 
3. September 2018, Nds. GVBl. S. 181; zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Sep-
tember 2021, Nds. GVBl. S. 690. 
3 Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG) vom 25. März 2009, Nds. GVBl. S. 72; zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Dezember 2023, Nds. GVBl. S. 320. 
4 Niedersächsische Nebentätigkeitsverordnung (NNVO) vom 6. April 2009, Nds. GVBl. S. 140; zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Oktober 2016, Nds. GVBl. S. 226. 
5 Verordnung über die Nebentätigkeit des beamteten wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 
an Hochschulen (Hochschulnebentätigkeitsverordnung – HNtVO) vom 13. April 2012, Nds. GVBl. S. 76; 
zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 17. November 2011, Nds. GVBl. S. 422. 
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